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Zitat von Witschi

Ich wurde aufgrund einer Dienstunfähigkeit in den Ruhestand verabschiedet und
bekomme Versorgungsbezüge.

Darf ich in einem anderen Bereich eine Ausbildung beginnen? Welche Konsequenzen
zieht dies nach sich?

Bis zu welcher Höchstgrenze darf man dazuverdienen, ohne dass dies Auswirkungen
auf die Versorgungsbezüge hat?

Lass dich von deiner Schwerbehindertenvertretung beraten zur Frage der Ausbildung. Du
solltest aber dazuverdienen dürfen bis zur Pensionsobergrenze, so zumindest der Stand in
meinem Bundesland.
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